
Sportgemeinschaft Letter von 1905 e.V.  
 bewegt sich … und dich!  

  

     Schwimmen 
 
 
 

Geschäftsstelle:  Nico-Flatau-Platz 1, 30926 Seelze Telefon: 0511 / 406921, Fax: 0511 / 406946. E-Mail: Info@SG-Letter-05.de    
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Ärztliche Bescheinigung über die Sportgesundheit 

Hiermit wird bescheinigt, dass aus ärztlicher Sicht keine Bedenken bestehen, das  

Herr / Frau ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Geboren am ………………………………………. in ………………………………………………………………………  

Wohnhaft in ……………………………………………………………………………………………………………………  

Schwimmsport betreiben darf und an Wettkämpfen teilnehmen kann.  

Einschränkungen / Bemerkungen: …………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………… …………………………………………………………………….  

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Arztes  

 

 
Erläuterungen zur Sportgesundheit:  

(Auszug aus den Wettkampfbedingungen – Allgemeiner Teil des DSV vom 01.01.2018)  

§ 11 Sportgesundheit  

(1) Jeder Sportler, bei Minderjährigen dessen gesetzliche Vertretung, ist für seine Trainings- und Wettkampffähigkeit 

(Sportgesundheit) selbst verantwortlich.  

(2) Bei Wettkampfveranstaltungen haben die meldenden Vereine mit der Meldung zu versichern, dass die von ihnen gemeldeten 

Sportler ihre Sportgesundheit durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen können. Die Untersuchung darf im Zeitpunkt der Abgabe der 

Meldung nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Ohne diese Versicherung ist die Meldung vom Veranstalter zurückzuweisen.  

(3) Die Mitglieder der Nationalmannschaften haben ihre Sportgesundheit gegenüber dem Direktor Leistungssport durch ein 

ärztliches Zeugnis der lizenzierten Zentren des DOSB nachzuweisen. Ohne diesen Nachweis dürfen sie nicht in der 

Nationalmannschaft trainieren und eingesetzt werden.  

(4) Gegen einen meldenden Verein, der eine falsche Versicherung über das Vorhandensein von gültigen Nachweisen der 

Sportgesundheit der gemeldeten Sportler abgibt, und gegen einen Veranstalter/Ausrichter, der Meldungen ohne die Versicherung 

des meldenden Vereins über das Vorhandensein von gültigen Nachweisen der Sportgesundheit der gemeldeten Sportler zulässt, ist 

wegen unsportlichen Verhaltens eine Disziplinarmaßnahme zu verhängen.  

Weder zur Art und Umfang der Untersuchung und zur Frage, wer die Untersuchung durchführen darf, sind 

vom DSV inhaltliche Vorgaben gemacht worden  


